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RS OGH 1970/10/27 VIZR62/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1970

Norm

ABGB §1295 IIf2

ZPO §41 B4

Rechtssatz

Der wegen Eigentumsverletzung zu ersetzende Schaden umfaßt jedenfalls dann auch die Kosten eines Vorprozesses

des Geschädigten gegen einen Dritten, wenn der Schädiger den Geschädigten bei einer für diesen nicht aufklärbaren

Sachlage durch unrichtige Angaben über den Verletzungshergang zu dem Vorgehen gegen den unbeteiligten Dritten

veranlaßt hat.

Veröff: VersR 1971,173
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